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Abstract
Ohne Experimente gibt es keine Demokratie. In dem Beitrag wird ein experimen-
teller Zugrif f auf das Thema Demokratie entwickelt und behauptet, dass liberale 
Demokratien auf Experimente angewiesen sind, um die Zukunf t of fenzuhalten. 
Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass wir es gegenwärtig mit einem Zukunf ts-
verlust zu tun haben, weil Demokratien die Möglichkeit einschränken, mit Alterna-
tiven zu experimentieren. Mein Lösungsvorschlag zielt auf eine handlungstheore-
tische Befragung des Ausgangspunktes moderner Demokratien und entwickelt das 
Experiment als demokratischen Schlüsselbegrif f.

Einleitung

Zweifellos spricht einiges dafür, dass es um den Zustand liberaler Demokra-
tien nicht gut bestellt ist (Brown 2015; Urbinati 2014). Die Einschätzungen 
zu den konkreten Defiziten sind vielfältig – sie reichen vom Anstieg natio-
nalistischer Formen über die Unzufriedenheit mit den regierenden ›Eli-
ten‹ und ihrer zeitlich an Wahlen orientierten Politik bis hin zur Kritik an 
institutionalisierten Formen neoliberaler Demokratie. Was allerdings ins 
Auge springt, ist ihr gemeinsamer Bezugspunkt, den ich in weiterer Folge 
als Zukunf ts-Problem bezeichnen werde. Vor dem Hintergrund der Annahme, 
dass wir es heute mit einem Verlust der Zukunf t zu tun haben, sind liberale 
(westliche) Demokratien darauf hin zu befragen, inwiefern sie die Möglich-
keit von Veränderungshandeln – Experimente mit Alternativen – offenhal-
ten oder einschränken. Die Behauptung ist, dass es ohne Experimente – so-
ziale Praxen des Veränderungshandelns – keine wirkliche Demokratie gibt, 
weil erst über das Experiment die Zukunft in pluralen Gesellschaften offen-
gehalten werden kann. Mein Vorgehen basiert auf einer dreifachen Aufgabe: 
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Einen Erklärungsversuch der Frage, was das Experiment mit Demokratie zu 
tun hat, soll erstens eine Beschreibung des Zustands liberaler Demokratien 
liefern. Für die Behauptung, dass es sich beim Experiment um einen demo-
kratischen Schlüsselbegriff handelt, werden zweitens Überlegungen dazu 
angeknüpft, was das Experiment eigentlich als demokratisch qualifiziert. 
Drittens gilt es zu erkunden, wie viel Experiment Demokratie braucht, um 
die Zukunft radikal offenzuhalten.

Das Experiment als demokratischer Grundbegriff

Zukunft ist als expliziter Bezugspunkt von gegenwärtigen Aushandlungs-
prozessen um Demokratie nicht wegzudenken. Allerdings haben wir es im 
Zusammenhang mit dem Zukunf ts-Problem nicht mehr in erster Linie mit 
einer proklamierten Politik der Alternativlosigkeit zu tun, die über drei 
Jahrzehnte die theoretische und politische Diskussion prägte (Marchart 
2013, 7 f.). Mittlerweile sind Alternativen zu neoliberaler Politik nicht nur 
vorstellbar geworden, sondern werden vehement von politischen Parteien 
und Bewegungen entlang des gesamten politischen Spektrums eingefordert. 
Während jedoch nationalistische und fremdenfeindliche Gruppierungen im 
Namen der Demokratie den Verlust einer nationalen Zukunft beklagen, um 
eine Pluralität an Freiheitszugewinnen wieder zurückzufahren, setzen De-
mokratiebewegungen auf eine Pluralität an Zukünften. Eine solche Diskre-
panz zwischen den Verständnissen von Demokratie signalisiert nicht zuletzt 
den Bedarf, das Verhältnis von Demokratie und Zukunft neu zu denken, will 
man Demokratie als Bezugspunkt für Emanzipation nicht aufgeben.

Was hat das Experiment mit Demokratie zu tun?

Auf welcher Grundlage lässt sich nach Experimenten im Kontext von De-
mokratie fragen? Gewöhnlich ist die Rede vom Experiment an ein natur-
wissenschaftliches Verständnis von Versuch und Scheitern gebunden. Mal 
als Hypothese, um eine Idee zu testen. Mal als Modus der Übung, um etwas 
zu erproben oder zu erfinden. Zu experimentieren heißt danach zu fragen, 
wie sich die Gesetzmäßigkeiten eines Gegenstandes angesichts von spezi-
fischen und wechselnden Bedingungen verhalten. Das Experiment, im hier 
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vorgeschlagenen Sinne, ist aber auch ein politischer Begriff, weil es nach 
der Möglichkeit zu handeln fragt. In nichts kommt Experimentalität stärker 
zum Ausdruck als in der Frage »Kann ich – überhaupt – handeln?« (Menke 
2013, 99). Das Experiment, so wie es von mir konzeptualisiert ist, versucht 
den Fehler zu vermeiden, das Gelingen einer Handlung mit der Möglichkeit 
zu handeln, sprich mit der Möglichkeit der Erprobung des Gelingens einer 
Handlung, zu verwechseln. Das Experiment als eine soziale Praxis des Ver-
änderungshandelns zu verstehen heißt dann, angesichts der Ungewissheits-
erfahrung in demokratischen Gesellschaften von einer »provozierenden«, 
also immer anwesenden Möglichkeit von Veränderungshandeln auszuge-
hen. Gerade weil sich Möglichkeiten von Veränderungshandeln nicht aus 
gegebenen Umständen direkt ableiten oder im Vorhinein erschließen lassen, 
ist politisches Handeln auf das Experiment angewiesen.

Zu experimentieren bedeutet, sich seines Handelns und der Möglichkeit 
zu handeln zu versichern, ohne die Gewissheit, wie Erfahrungen ausgehen 
werden. Das Experiment ist auch deshalb eine soziale Praxis des Verände-
rungshandelns, weil das Experiment der Ort ist, von dem aus es möglich 
wird, Veränderung zu erproben und an den Erfahrungen zu testen. »Han-
deln im Modus des Experiments«, um es mit einem Ausdruck von Menke zu 
sagen, ist »ein Experiment mit der Möglichkeit des Handelns« (ebd.).

Mit einer solchen experimentellen Wendung lässt sich zeigen, dass zahl-
reiche heutige demokratische Versprechen auf eine offene Zukunft sympto-
matisch für einen Verlust von Zukunft stehen, weil sie die Möglichkeit von 
neuen Experimenten versperren, das heißt, die Möglichkeit für Verände-
rungshandeln untergraben und darüber strukturelle Ungleichheiten im Zu-
gang zu Demokratie stabilisieren. Anhand von zwei politisch aktuellen Bei-
spielen möchte ich diese Behauptung untermauern.

Im ersten Fall bezeichnet Zukunft das neoliberale Versprechen auf indi-
viduelle Selbstverwirklichung. Charakteristisch für ein solches Versprechen 
ist die Vorstellung einer lebenslangen Erprobung und Ausarbeitung der eige-
nen Individualität. Passend zu diesem Verhaltensideal, das seit den 1970er 
Jahren als Legitimierungsgrundlage weitreichender gesellschaftlicher Um-
strukturierungen dient, wurde der Spielraum für f lexible Lebensentwürfe 
ausgeweitet. Was dabei nicht übersehen werden darf, ist, dass ein solches 
Versprechen auf Selbstverwirklichung ebenfalls die Möglichkeit von Verän-
derungshandeln untergräbt, indem zum Beispiel ein institutionell abgesi-
cherter Individualismus soziale Gruppen spaltet und strukturelle Ungleich-
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heiten verdeckt. Sofern Subjekte angehalten, ermutigt oder durch repressive 
Maßnahmen dazu genötigt werden, »sich um ihrer Zukunftschancen willen 
zum Zentrum ihrer eigenen Lebensplanungen und Lebensführung zu ma-
chen« (Honneth 2010, 210), haben wir es mit einer Verdrängung von sozialen 
Problemen in den privaten Verantwortungsbereich zu tun, die die politische 
Handlungsmacht einschränkt.

Im zweiten Fall begegnen wir Zukunft als Versprechen auf digitalen Fort-
schritt und Freiheitszugewinne. Dass es sich auch bei diesem Versprechen 
eher um einen Verlust von Zukunft handelt, zeigt ein Blick auf zwei damit 
verbundene Schwierigkeiten, die die Möglichkeit von Veränderungshandeln 
betreffen: Einerseits werden Daten zum Werkstoff für Unternehmen und alle, 
die es sich leisten können, lassen ihre Daten schützen oder anonymisieren, 
um ihre Handlungsspielräume abzusichern. Andererseits wird die Möglichkeit 
von Veränderungshandeln blockiert, indem zum Beispiel die bei Gerichtsver-
fahren zum Einsatz kommenden Programme künstlicher Intelligenz struktu-
relle Diskriminierungen reproduzieren und stabilisieren (Pundy 2019). Gemäß 
dem Umstand, dass digitale Technologien zukünftiges Verhalten an den »Er-
folgen« vergangener In- und Output-Koordinationen ausrichten (Wiener 1988, 
33), sind sie nicht in der Lage, die Zukunft radikal offenzuhalten.

Was qualifiziert das Experiment als demokratisch?

Jedes Handeln ist ein Experiment. Es ist ein Experiment mit der Erfahrung, 
weil es die Möglichkeit des Gelingens von Handlungen erprobt. Aber folgt 
daraus unweigerlich, dass jedes demokratische Handeln ein Experiment 
ist? Führt eine solche Position nicht zu einer beispiellosen Unschärfe des 
Wortes selbst? Warum sollte man das Experiment überhaupt als demokrati-
schen Grundbegriff behandeln? Für das Argument der Untersuchung – ge-
mäß dem es sich beim Experiment um einen demokratischen Grundbegriff 
handelt – ist die Frage von Bedeutung, inwiefern die Idee des Experiments 
unser politisch-soziales Zusammenleben nachhaltig geprägt hat. Damit sto-
ßen wir bereits auf eine erste Schwierigkeit, denn insofern das Experiment, 
anders als die weitaus geläufigeren Begriffe Freiheit, Gleichheit oder Soli-
darität, noch nicht Kernbestand unseres demokratischen Selbstverständ-
nisses ist, können wir auch nicht nach einem feststehenden politischen Ter-
minus suchen. Vor diesem Hintergrund erkunde ich, inwiefern Formen des 
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Experiments das demokratische Selbstverständnis eines liberalen Kanons – 
Freiheit der Person und Rechtsstaatlichkeit – geprägt haben, aber auch die 
Grenzen eines solchen engen Demokratieverständnisses zu sprengen beab-
sichtigen (Holthaus/Noetzel 2012; Ryan 2012).

Es ist an dieser Stelle kein Platz, um alle experimentellen Spielarten zu 
würdigen.1 Fürs Erste muss deshalb eine begriff liche Unterscheidung von 
drei Modellen des Experiments genügen. So lassen sich im Durchgang der 
verschiedenen Vorstellungen, von der Antike bis zur Gegenwart, folgende 
Kernvorstellungen des Experiments voneinander abheben: der hypothetische 
Gesellschaf tsvertrag, die moralische Selbstgesetzgebung und die konf liktuelle 
Vergemeinschaf tungsform. Als Ausgangspunkt kann die Beobachtung gelten, 
dass das Experiment ideengeschichtlich für das demokratische Selbstver-
ständnis in jener Weise Bedeutung erhält, wie sich politische Ideen Schritt 
für Schritt von ihren Gewissheitsansprüchen lösen. Wollen wir das Experi-
ment nämlich nicht so verstehen, dass es eine feststehende Wahrheit ent-
hüllt, dann muss ihm die Möglichkeit der Veränderbarkeit als erstes de-
mokratisches Grundprinzip eingeschrieben sein. Was auf dem Spiel steht, 
wenn dies nicht geschieht, zeigt sich beispielhaft am antiken Politikbegriff, 
dem mit seiner Anbindung an eine ideale politische Ordnung jegliche Offen-
heit hinsichtlich des historischen Verlaufs und der politischen Auseinander-
setzung um die Gestaltung des sozialen Zusammenlebens abhandenkommt 
(Weber-Schäfer 2000).

Es sind besonders die Theorien des Gesellschaftsvertrages von Hobbes 
und Locke bis Rousseau, die im 17. und 18. Jahrhundert eine experimen-
telle Dimension im Kontext von demokratischen Fragestellungen zur Gel-
tung bringen. Der Ausgangspunkt ihrer jeweiligen Konstruktion bildet der 
Grundsatz einer hypothetischen Frage:2 Wie muss die gesellschaftliche und 
staatliche Ordnung beschaffen sein, damit ihr freie Individuen zustimmen 
können? Entsprechend dem Gedankengang gilt eine bestimmte staatliche 

1 � Eine systematische Rekonstruktion des Experiments ist Teil meiner Dissertation, die den 
Titel trägt: Provozierte Demokratie – Eine radikale Demokratietheorie des Experiments.

2 � John Rawls greif t in seiner Theorie der Gerechtigkeit (1971) auf die experimentelle Argu-
mentationsfigur der klassischen Gesellschaf tstheorien zurück, um diese für das 20. Jahr-
hundert zu aktualisieren. Sein Versuch, von Vorstellungen des Guten unabhängige Ge-
rechtigkeitsprinzipien zu identifizieren, basiert auf einem Schleier des Nichtwissens (veil of 
ignorance), der sich über den Vertragsabschluss legt. Dieser Schleier verhindert, dass die 
Individuen ihre Position in der Gesellschaf t und den Zeitpunkt, zu dem sie leben, kennen.
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Ordnung nur dann als gerechtfertigt, wenn hypothetisch angenommen 
wird, dass ihr alle Individuen in einem vorgesellschaftlichen Zustand hät-
ten zustimmen können. Aus der experimentellen Abstraktion des hypothe-
tischen Vertragsabschlusses ergibt sich nun folgende Komplikation: Es wird 
der Blick darauf verstellt, dass die Mitglieder einer politischen Gemein-
schaft als Urheber*innen und auch Erneuerer*innen ihrer eigenen Rechts-
grundsätze in Erscheinung treten können. Wenn wir unter Selbstregierung, 
wie im Fall des Gesellschaftsvertrages, nicht bloß den Umstand verstehen 
wollen, politische Macht zu begrenzen, um die Freiheit der Einzelnen ab-
zusichern, dann muss das Experiment auch eine positive Form annehmen 
können, die es erlaubt, die Bedingungen für die Herstellung neuer Hand-
lungszusammenhänge einzufangen. Wie kann das Experiment als demo-
kratischer Grundbegriff die Möglichkeit berücksichtigen, dass Subjekte auf 
ihren eigenen Willen einwirken und ihre Handlungsziele selbst setzen? Eine 
Lösung für das Problem verspricht unser zweites Beispiel bereitzuhalten: 
das Experiment als moralische Selbstgesetzgebung.

Nicht anders als die Konstruktion eines hypothetischen Vertragsab-
schlusses führt uns auch die ref lexive Form des Experiments als moralische 
Selbstgesetzgebung zu spezifischen Vorstellungen über die Legitimierung 
einer gesellschaftlichen Ordnung. Was allerdings bei den Vertragstheoreti-
kern als Wille zur vertraglichen Einigung gilt, wird von Immanuel Kant in 
eine Vorstellung der unbedingten Vernunftnotwendigkeit eines moralischen 
Sittengesetzes überführt, das von der Prämisse einer ref lexiven Selbstbezie-
hung des Subjekts ausgeht. Individuelle Freiheit erscheint dann als Ergebnis 
einer rationalen Selbstgesetzgebung, die sich an einem moralischen Prinzip 
der Verallgemeinerbarkeit orientiert. So müssen die Gründe, an die wir uns 
vernünftigerweise bei der Selbstbestimmung unseres Handelns halten kön-
nen, in einem ersten Schritt als zumindest zustimmungsfähig vorgestellt 
werden können, um sie in einem zweiten Schritt auf ihre Verallgemeinerbar-
keit zu prüfen. Individuelle Freiheit geht also mit Selbstbestimmung einher, 
sofern sie im kantischen Sinne mit einer moralischen Autonomie verknüpft 
ist. Diesem Verständnis nach sind wir nur in dem Maße frei, wie sich unser 
Handeln an verallgemeinerbaren Gründen orientiert.3

3 � Eine Entsprechung findet diese Idee in Kants berühmter Gedankenfigur des kategorischen 
Imperativs: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« (Kant 1990 f f., 421)
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Bei Jürgen Habermas (1983) findet die Vorstellung einer experimentellen 
Leistung, die wir bei Kant als transzendentale Präsupposition kennengelernt 
haben, eine empirische Aktualisierung. Bestand die experimentelle Leistung 
vormals in einer individuellen, von dem Subjekt auf sich selbst bezogenen 
Handlung, wird sie nun als Ergebnis eines gemeinsamen Handelns der Mit-
glieder einer Kommunikationsgemeinschaft aufgefasst. Kants Idee einer mo-
ralischen Autonomie – die Fähigkeit, das eigene Handeln mit selbstgesetzten 
Moralprinzipien zu verknüpfen – wird von Habermas als letzte Stufe eines 
Lernprozesses aufgefasst. Verstehen wir sein kommunikationstheoretisches 
Modell in dem Sinne, dass es die Möglichkeit von Veränderungshandeln be-
rücksichtigt, so scheint das Experiment nicht mehr als ein bloßes Additiv von 
Freiheit, sondern als ihr Medium und ihre Vollzugsbedingung. Allerdings 
wollen beide, Kant als auch Habermas  – und hier entsteht eine Komplika-
tion  –, Unparteilichkeit und Verallgemeinerungsfähigkeit als Handlungs-
rahmen verstanden wissen. Gemäß dieser Vorstellung kommt der besondere 
Vollzug von Freiheit darin zum Ausdruck, dass sich Individuen im Fall von 
Handlungskonf likten von allen existierenden sozialen Bindungen und Nor-
men herauslösen und ihre Werte und Überzeugungen uminterpretieren und 
verf lüssigen können (Habermas 1976, 80). Wollen wir aber nicht davon aus-
gehen, dass sich grundlegende Wertekonf likte in pluralen Gesellschaften 
miteinander versöhnen lassen, weil Konf likthaftigkeit und Pluralität kons-
titutiv für Demokratie sind, müssen wir nach einer Form des Experiments 
Ausschau halten, die eine konf liktuelle Vergemeinschaftung anerkennt.

Demokratien in pluralen Gesellschaften stehen vor der spannungsrei-
chen Aufgabe, einen Umgang mit Wertkonf likten  – Ansprüchen wie per-
sönliche Autonomie und Gemeinschaft, Individualität und Solidarität – zu 
finden und gleichzeitig die Zukunft radikal für immer neue Konf likte of-
fenzuhalten (Mouffe 2013; 2005). Denn weil Demokratie erst über offene 
Aushandlungsprozesse und soziale Beziehungen hergestellt wird  – sei es 
institutionell oder auf der Ebene von Alltagspraxen im Kontext von Bil-
dungs- oder Gesundheitseinrichtungen und in Bereichen wie Ernährung, 
Mobilität, Forschung oder Kunst –, ist sie auf das Experiment als konf likt-
uelle Vergemeinschaftung angewiesen. Eine solche Form des Experiments 
geht in einer entscheidenden Hinsicht über die Idee des hypothetischen Ge-
sellschaftsvertrages und der moralischen Selbstgesetzgebung hinaus: Für 
die Behauptung, dass es sich beim Experiment um einen demokratischen 
Grundbegrif f handelt, stellt diese Form des Experiments insofern eine 
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Erweiterung des Denkhorizonts dar, als sie den Konf likt als konstitutiv für 
Demokratie anerkennt. Im Kern meint die Form des Experiments als kon-
f liktuelle Vergemeinschaftung, dass über das Experiment gesellschaftliche 
Konf likte in pluralen Gesellschaften verhandelt werden. Solche experimen-
tellen Aushandlungsprozesse  – sei es im Rahmen von institutionellen Set-
tings, periodischen Wahlen, alltäglichen Aushandlungsformen von Demo-
kratie, selbstorganisierten Zusammenhängen, Formen des Protests und des 
Widerstandes – sind die Voraussetzung dafür, dass die Möglichkeit für Ver-
änderungshandeln offengehalten wird und sich Gesellschaft immer wieder 
neu temporär gründen kann. Das heißt, dass bestimmte normative Vorstel-
lungen von Freiheit, Gleichheit und Solidarität in einem politischen Projekt 
institutionell und im Alltagsverstand zeitweilig fixiert werden.

Meine definitorische Entscheidung besagt, vom Experiment nur dann zu 
sprechen, wenn die soziale Praxis des Veränderungshandelns an soziale Kon-
f likte angebunden ist. Da politische Praxen also Versuche darstellen, Kon-
f likte zu verhandeln, handelt es sich bei ihnen um Experimente. Verhandlun-
gen von Konf likten sind stets experimentierend, weil Lösungen für Konf likte 
weder aus gegebenen Umständen direkt ableitbar noch im Vorhinein er-
schließbar sind. Konf liktverhandlungen sind vielmehr auf ein dynamisches 
Probehandeln – ein Ausprobieren im Modus von Versuch und Scheitern – an-
gewiesen. Für den Fall, dass die Beziehung von politischen Subjekten zu sich 
selbst, den anderen und der Umwelt Ausdruck eines praktischen Eingelassen-
seins in eine niemals vollständig verfügbare Identität, Andersheit oder Welt ist, 
meint das Experimentelle eine bestimmte Art und Weise, sich in Beziehung zu 
setzen und sich die sozialen Verhältnisse experimentell aneignen zu können. 
Denn indem eine solche Form des Selbst- und Weltbezugs nicht bloß der An-
wendung universeller Prinzipien folgt, müssen die normativen Bezugspunkte 
von Handlungen im Rahmen von Konf likten – alltäglichen Aushandlungen 
von Demokratie – erprobt, geprüft und hergestellt werden. In diesem Licht 
erscheinen Konf likte dann als Testgelände von normativen Standards, poli-
tischen Selbstverständnissen und demokratischen Erfahrungen, um jene 
temporär über das Experiment zu verhandeln und zu fixieren.

Anders als der naturwissenschaftliche Experimentbegriff, dessen ko-
gnitive Ausrichtung auf die Organisation von Erfahrung und die Freilegung 
von Erkenntnis  – Gesetzmäßigkeiten eines Gegenstandes  – zielt, befasst 
sich mein demokratischer Experimentbegriff mit der Möglichkeit des Han-
delns selbst. Zu experimentieren heißt, dass wir handeln, um eine Erfahrung 

https://doi.org/10.14361/9783839450161-016 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839450161-016
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Demokratie ist radikaler Experimentalismus 201

mit der Erfahrung zu machen. Konf liktprovokationen entsprechen in diesem 
Sinne Handlungsexperimenten, in denen Subjekte die Erfahrung machen 
können, dass Veränderung von ihnen selbst ausgehen kann, auch wenn es 
sich dabei zunächst nur um eine Erprobung im Sinne einer Provokation han-
delt, ohne die Gewissheit auf einen erfolgreichen Ausgang von Experimenten.

Damit in pluralen Demokratien die Möglichkeit von Veränderungshan-
deln offengehalten werden kann, müssen Konf likte beständig neu von den 
Teilnehmer*innen einer politischen Gemeinschaft provoziert werden. Es 
sind die Resultate von Konf liktverhandlungen darauf hin zu befragen, ob sie 
die Anbindung an und die Konfrontation mit weiteren Konf likten ermögli-
chen oder behindern. Zu den Artikulationsformen von Konf liktprovokation 
zählen politische Wahlen ebenso wie alltägliche Aushandlungen von Demo-
kratie mit ihrer Verteidigung oder Aufgabe persönlicher Freiheiten, dem Zu-
lassen von oder Auf begehren gegen Ungerechtigkeit. Es zählen dazu aber 
auch Formen des Widerstandes und der demokratischen Selbstorganisation 
sowie Handlungen der Solidarität und des Sich-Einsetzens für andere.

Wie viel Experiment braucht Demokratie?

Mit den Ausführungen zum demokratischen Experiment sind wir nun aus-
reichend gerüstet, um zur Ausgangsthese zurückzukehren. Was würde es 
bedeuten, die Fähigkeit experimentell zu handeln – das heißt Konf likte zu 
provozieren – als ein demokratisches Merkmal von pluralen Gesellschaften 
zu verstehen? Es sind mindestens zwei Gründe, die dafürsprechen, das Ex-
periment als konstitutiv für Demokratie anzuerkennen. Wir haben gesehen, 
dass es sich beim Experiment nicht bloß um ein Merkmal von Demokratie 
handelt, sondern, dass keine demokratischen Praxen, Institutionen und 
Selbstverständnisse außerhalb einer experimentellen Dimension bestehen 
können, sofern sie die Möglichkeit von Veränderungshandeln offenhalten 
wollen. Erst indem Konf likte provoziert werden, die dann als Testgelände 
dienen, kann Demokratie ihr Versprechen auf eine offene Zukunft und die 
Möglichkeit von Veränderungshandeln einlösen. Schließlich kann über Ex-
perimente ein Mehr an Demokratie, also ein Mehr einer Praxis der Konf likt-
provokation, die Möglichkeit von Veränderungshandeln nicht nur offenhal-
ten, sondern gesellschaftliche Transformationen auch anstacheln. Indem 
nicht nur gesellschaftliche Schließungen infrage gestellt, sondern alternative 
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Handlungsmöglichkeiten in einem experimentellen Sinn provoziert und orga-
nisiert werden, lassen sich demokratische Forderungen auf immer neue so-
ziale Sphären ausweiten. Demokratie als radikaler Experimentalismus meint 
dann eine Form der Radikalisierung durch Demokratie, im Sinne einer Plura-
lisierung von Gleichheitseffekten, die die Möglichkeiten von demokratischem 
Veränderungshandeln auf soziale Sphären und Beziehungen ausweitet.

Demokratietheorie als Theorie des Experiments

Vor diesem Hintergrund ist eine Antwort auf die Ausgangsfrage der Unter-
suchung – was es mit dem Experiment als demokratischem Grundbegriff auf 
sich hat – gewonnen. Das Ziel der Untersuchung war es, einen experimen-
tellen Zugriff auf das Thema Demokratie zu entwickeln, der es erlaubt, das 
ausgewiesene Zukunf ts-Problem von liberalen Demokratien umfassender in 
den Blick zu bekommen. Die von mir entwickelte Alternative lief auf folgen-
den Befund hinaus:

Demokratie ist, will sie die Möglichkeit von Veränderungshandeln of-
fenhalten, auf das Experiment angewiesen. Denn erst über das Experiment 
können Konf likte in pluralen Gesellschaften verhandelt und demokratische 
Ordnungen temporär neu gegründet werden. Pointiert formuliert ist das Ex-
periment beides: bedrohend provozierend und demokratisch. Im ersten Fall 
verweist das Experiment, angesichts der Ungewissheitserfahrung in demo-
kratischen Gesellschaften, auf eine provozierende, das heißt immer anwe-
sende Möglichkeit von Veränderungshandeln. Das Experiment ist aber auch 
demokratisch, weil es die Möglichkeit von Offenheit und Gleichheit an das 
Versprechen bindet, dass die Vielen herrschen können, auch wenn sie damit 
scheitern. Demokratietheorie muss demzufolge, will sie praktisch anschluss-
fähig sein, als Theorie des Experiments aktualisiert werden, so mein Fazit.
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